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Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 10/ 3. Änderung „Neustraße“ ist, die 
Neuordnung von überbaubaren, nichtüberbaubaren Grundstücksflächen sowie die
Änderung der auf der Splitterparzelle getroffenen Festsetzungen in eine 
„Verkehrsgrünfläche bzw. Fläche für den ruhenden Verkehr“, um bei einer 
späteren Ausbauplanung zur Erschließung der zwischen Hahnenstraße und 
Neustraße gelegenen Grundstücksflächen über diese Fläche verfügen zu können. 

Anstelle des nördlich des verlängerten Meisenweges festgesetzten Baufensters 
zur Errichtung eines Mehrfamilienhauses, sollen überbaubare Flächen parallel zur
Neustraße zur Errichtung eines Einzel- und Einzel-/Doppelhauses ausgewiesen 
werden. 

Mit dieser Ausweisung wird die vorhandene Baustruktur der im Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes 10 schon errichteten Einfamilienwohnhäuser 
aufgenommen.


